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Landkreis Osterholz 

Öffentliche Bekanntmachung gem. §§ 5 und 7 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

 

Der Siegfried Schausberger Grundstücks GmbH wurde entsprechend ihres Antrages eine Erlaub-

nis zum Zwecke einer Grundwasserabsenkung für den Einbau eines Fettabscheiders im Rahmen 

des Neubaus eines EDEKA-Marktes in Lilienthal erteilt. Betroffen ist das Flurstück 117/127, Flur 

9, in der Gemarkung Lilienthal. 

 

Die nach dem UVPG vorgegebene standortbezogene Vorprüfung für dieses Verfahren ergab, 

dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Einzelheiten und weitere Informationen 

finden Sie im Internet im niedersächsischen UVP-Portal (uvp.niedersachsen.de/startseite). 

 

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist nicht selbstständig anfechtbar 

(§ 5 Abs. 2, 3 UVPG). 

 

AZ.: 66.51-66.34.23/185 

Osterholz-Scharmbeck, den 11.07.2022 

 

Der Landrat 

Im Auftrag: 

 

(Schütte) 
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Öffentliche Bekanntmachung des  

Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 

 

Der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) beabsichtigt, 

den Nahverkehrsplan für den Zeitraum 2023 bis 2027 fortzuschreiben. 

 

Zur Vorbereitung der Beschlussfassung wird ein Beteiligungsverfahren durchge-

führt. Der Entwurf des fortgeschriebenen Nahverkehrsplans steht bis zum Mitt-

woch, 07.09.2022 unter der Internetadresse www.zvbn.de/nvp zur Verfügung.  

 

Die Unterlagen liegen im gleichen Zeitraum zusätzlich in der Geschäftsstelle des 

ZVBN in 28215 Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, öffentlich aus. 

 

Bremen, den 15. Juli 2022 

 

Christof Herr 

Geschäftsführer 
 

 

http://www.zvbn.de/nvp

